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Coronavirus  - Massnahmen am Arbeitsplatz 

 

 
 
An seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 hat der Bundesrat die schweizweiten Massnahmen gegen 
die Coronapandemie grösstenteils aufgehoben. Damit fällt auch die Maskenpflicht für unsere 
Kunden und Kundinnen. Beibehalten werden einzig die Isolation positiv getesteter Personen 
sowie die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen. Diese gelten 
zum Schutz besonders vulnerabler Personen noch bis Ende März 2022; danach erfolgt die Rückkehr 
in die normale Lage.  
 
Der Bundesrat übergibt die Entscheidungen zu den notwendigen Vorkehrungen zum Schutz der 
Mitarbeitenden am Arbeitsplatz den Arbeitgebern.  
 

Der Regierungsrat hat hierzu folgende Entscheide getroffen: 

 

 Homeoffice:  
Der Bundesrat hat die Homeoffice-Empfehlung aufgehoben, damit geht der Kanton 
Solothurn in den Normalbetrieb in der Anwendung von Homeoffice über. Die 
Handhabung liegt in der Verantwortung der Ämter. 
 

 Maskenpflicht: 
Die Pflicht zum Tragen einer Maske am Arbeitsplatz wird ab sofort aufgehoben. 

 

 Zertifikatspflicht Light in Cafeterien: 
Die Zertifikatspflicht in den Cafeterien wird ab sofort aufgehoben. 

 

 Hygienemassnahmen: 
Die Hygienemassnahmen, im Besonderen regelmässiges Lüften oder Wahrung des Abstan-
des bleiben weiterhin wichtig. Die Plexiglas-Abtrennungen bleiben bis auf Weiteres beste-
hen. 

 

 Sitzungszimmer: 
Die Kapazitätsbeschränkungen in den Sitzungszimmern werden ab sofort aufgehoben. 
Eine geeignete Zimmerbelegung festzulegen, liegt in der Kompetenz von den Sitzungslei-
tenden. 

 

 Rücksicht auf besonders gefährdete Personen: 
Die Massnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Personen, u.a. auch der Anspruch auf 
Homeoffice, gelten weiterhin bis Ende März 2022. 

 

 Testen und Impfen: 
Die Empfehlung an die Mitarbeitenden lautet weiterhin, sich bei Symptomen testen und 
sich impfen zu lassen.  



  
 

 
 
 
Die geänderten Bestimmungen sind in das Merkblatt «Personalrechtliches zum Coronavirus» ein-
geflossen. 
 
 
 
 
Bei weiteren Fragen wenden S ie s ich bitte an: 

 

 
 das Personalamt bei personalrechtlichen Fragestellungen in Zusammenhang mit                     

Covid-19 

 das Hochbauamt bei Fragen zur Arbeitsplatzsituation.  
 

 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Personalamt 
 

 

So pin 22/06, 17. Februar 2022  

 

 
 
 

 

 

https://intraso.rootso.org/fileadmin/intranet/stk/stk-komm/Dokumente/170320_Personalrechtliches_zum_Coronavirus.pdf

